
Sollten Sie von Ihrem behandelnden Arzt/Ärztin noch keine ärztliche 
Notwendigkeitsbescheinigung erhalten haben, können Sie eine Vorlage im 
Downloadbereich herunterladen und Ihrem Arzt vorlegen. 
Die ärztliche Notwendigkeitsbescheinigung belastet das ärztliche Budget nicht! 

Machen Sie sich eine Kopie der ärztlichen Notwendigkeitsbescheinigung für die 
Krankenkasse und bringen Sie das Original oder eine Kopie zur 
Ernährungsberatung mit. 

Nehmen Sie Kontakt zu Ihrer Krankenkasse auf, um die Finanzierung bzw. 
Bezuschussung abzuklären. Sie können dafür den Vordruck auf meiner 
Homepage nutzen. 
Bestenfalls lassen Sie sich die Kostenübernahme schriftlich bestätigen. 

Die Bezuschussung einer Ernährungsberatung kann sehr unterschiedlich 
ausfallen. In der Regel werden zwischen 130 € und 300 € bezuschusst. 

Sollte Ihre Krankenkasse einen Kostenvoranschlag benötigen, können Sie mich 
ansprechen oder eine Vorlage aus dem Downloadbereich nutzen. Ergänzen Sie 
die Daten und schicken den Kostenvoranschlag mit einer Kopie der ärztlichen 
Notwendigkeitsbescheinigung an Ihre Krankenkasse. Der Kostenvoranschlag 
ist nicht verbindlich. 

Um die Kosten von Ihrer Krankenkasse rückerstattet zu bekommen, leiten Sie 
am Ende der Beratung die Rechnung und die Teilnahmebescheinigung an Ihre 
Krankenkasse weiter. 
Sie können die Gesamtrechnung zum Beginn der Beratung oder nach jedem 
Beratungstermin per EC-Karte bezahlen. (Rechnungen sind von Ihnen 
spätestens nach 7 Werktagen nach Leistungsdatum per Überweisung zu 
begleichen.) 

Ernährungsberatung Lisa Kröner | Achtstückenweg 10 | 32699 Extertal 
Folke Uta Hahn
Palaisstr. 17
32756 Detmold 

Pos Name 
Beschreibung 
1 Folgeberatung (45 Minuten) (45) 

- Essverhalten, Lebensmittelauswahl, Ernährungsphysiologie 
- Verbesserung / Stabilisierung der Lebensqualität 
- Stärkung von Motivation und Eigenkompetenz 
- Informationsvermittlung (u.a. Standards der DGE) 
- Übungen zur Verhaltensänderung, Reflexion 

Preis
EUR

67,50 

Sehr geehrte Frau Hahn, 

hiermit erlaube ich mir, Ihnen die unten aufgeführten Leistungen in Rechnung zu stellen. 

Rechnungsdatum:
Rechnungsnummer:
Steuernummer:
Zahlbar bis: 

Menge 

1 45 Minuten 

Summe 

26.07.2022
RE22139 
329 5055
2756
26.07.2022 

Gemäß § 19 Umsatzsteuergesetz berechnen wir keine Umsatzsteuer. 

Das Leistungsdatum entspricht dem Rechnungsdatum. 
Bei den abgerechneten Leistungen, handelt es sich um eine umsatzsteuerfreie Leistung, die im Rahmen einer
medizinischen Behandlung (§ 43 SGB) erbracht wurde. 

Betrag wurde vor Ort per EC-Karte beglichen. 

Vielen Dank. 
Wenn Sie mit der Ernährungsberatung/-therapie zufrieden waren, freue ich mich über Ihre Weiterempfehlung. 

Mit freundlichen Grüßen 
Lisa Kröner 

Summe
EUR

67,50 

67,50 

Rechnung 
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Checkliste: So können Sie den Zuschuss 
bei Ihrer Krankenkasse beantragen: 

Wenn Sie Fragen haben oder Hilfe brauchen, sprechen Sie mich gerne an. 
Ich freue mich auf die Beratung mit Ihnen. 


